
Nachsitzen - rechtliche Grundlage?
Beitrag von „gudsek“ vom 8. Februar 2006 19:01

Hallo Bolzbold,

für mich gibt es wohl einen Unterschied zwischen frühem und spätem Nachsitzen:

bin alleinerziehend, bin Referendarin, mein Kind ist im Hort, damit ich arbeiten kann, und im
Hort werden die Hausis genau um die Uhrzeit gemacht, wo mein Sohn nachsitzen soll. Und das
weiß der Lehrer auch.
Es liegt nun also eine doppelte Bestrafung für meinen Sohn vor:
1. das Nachsitzen an sich
2. er muß am Abend seine Hausis machen (kommt immer erst um 17 Uhr nach Hause)

und
3. ist es für mich auch eine Bestrafung, weil ich inzwischen ja nicht einkaufen gehen kann,
sondern mich für Fragen/Probleme bei den HA bereit halten muß.

Ich bin sauer auf diesen Typen, weil er die uhrzeit MIT ABSICHT in die Hausaufgabenzeit gelegt
hat. Das hat er auch auf seinen Zettel so geschrieben, damit es nämlich eine ECHTE STRAFE
wird...
Dieser Lehrer (auch `n Ref. übrigens) ist sowieso ein wenig seltsam, total autoritär mit wenig
Einfühlungsvermögen.

Kannst du mich verstehen, Bolzbold??
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